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Aufgrund einer Neuregelung im Mutterschutzrecht gilt das MuSchG gem. § 1 Abs. 2 

Nr. 8 MuSchG für Studentinnen, soweit Lehrveranstaltungen oder Praktika 

verpflichtend vorgegeben sind oder in Prüfungssituationen. Um unserer gesetzlichen 

Schutzpflicht nachkommen zu können, benötigen wir die folgenden Angaben von 

Ihnen: 

 

Name, Vorname 
 

Matrikelnummer 
 

Studiengang/Abschluss 
 

 

Wurde ein individuelles Studierverbot vom Arzt nach § 16 MuSchG 

ausgesprochen?  

�  ja                                     �  nein 

(Falls ja, bitte beim Studierendensekretariat den Antrag auf Beurlaubung stellen.) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte Sie über eine bestehende Schwangerschaft informieren. 

Voraussichtlicher Entbindungstermin ist der ________________________. 

Eine Kopie des ärztlichen Zeugnisses oder eine Kopie aus dem 

Mutterpass (mit dem Namen der Mutter und dem voraussichtlichen 

Entbindungstermin; andere persönliche Angaben können geschwärzt sein) habe ich 

beigefügt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

______________________         _______________________________ 
Datum                                              Unterschrift Studentin 

 

Bitte bei dem/der Beauftragten für Mutterschutz Ihres Studiengangs 

einreichen. 

Mitteilung über eine bestehende Schwangerschaft 


